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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1994

Norm

StGB §280 Abs1

Rechtssatz

Als Deliktsobjekt kommen - das im Gesetz vorgeschriebene Ausmaß vorausgesetzt - alle Wa7en, Gegenstände des

Schießbedarfes oder andere Kampfmittel in Frage, die geeignet sind, herkömmlicher Weise bei einem o7ensiven oder

defensiven Kampfeinsatz verwendet zu werden, wobei die Tauglichkeit zur bloßen Verstärkung der Defensivkraft

ausreicht.
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